
 

  

   

 

 

   

 

   

  

  

 

 

 

   
 

   

 

      

        

  

   

  

   

 
 

      

 

        

         

    

 

  

      

    

 

          

      

       

  

 

        

      

   

 

        

    

 

         

         

         

    

Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

vom Abwasserverband Rothach 

Die Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung des Abwasserver-

bandes Rothach wird im Amtsblatt Nr. 36 des Landkreises Lindau vom 

20.12.2021 veröffentlicht. 

Stipendienstiftung der Stadt und des Landkreises 

Lindau (B) für den Besuch von gewerblichen Be-

rufsschulen und anderen Fachschulen der ge-

werblichen Wirtschaft 

von der Stadt Lindau (B) - Abteilung Kinder, Jugend, Sport 

Zu Beginn des kommenden Jahres werden die Erträge der Stiftung verteilt. 
Zweck der Stiftung ist es, Darlehen an förderungswürdige Schüler/-innen und 
Studenten/-innen auszugeben, die insbesondere 

- Fachhochschulen, 
- Technikerschulen, Wirtschafts- und Meisterschulen 
- oder ähnliches (z. B. Krankengymnastik-Schulen) 

besuchen. In der Regel werden zinsfreie Darlehen vergeben, die innerhalb einer 
angemessenen Frist zurückzuzahlen sind. Bei sehr gutem Abschluss oder bei 

Rückzahlung in einer Summe kann ein teilweiser Erlass der Rückzahlung ge-

währt werden. 

Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die Bewerber sollen ihren Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt ununterbrochen seit einem Jahr vor Studienbeginn im 
Stadtgebiet oder im Landkreis Lindau (B) haben. 

Anträge auf Darlehen können bis 31. Januar 2022 bei der Stadtverwaltung 
Lindau (B) eingereicht werden. 

Nähere Informationen sind bei der städt. Abteilung Kinder, Jugend, Sport, Bre-

genzer Str. 6, Zimmer 6.2.28, Tel. 08382/918 127 oder auf der Homepage der 
Stadt Lindau (B) www.stadtlindau.de (Bürger, Politik & Verwaltung / Schulen 

und Kindertageseinrichtungen / Stipendienstiftungen) erhältlich. 

Ausgabe: 

Januar 2022 

30. Jahrgang, Nummer 1 

31.12.2021 

Herausgeber (V.i.S.d.P): 

1. Bgm. Tobias Paintner 

Markt Weiler-Simmerberg 

88171 Weiler im Allgäu 

Tel: 08387/391-0 

Fax: 08387/391-70 

info@weiler-simmerberg.de 

www.weiler-simmerberg.de 

http://www.stadtlindau.de
http:www.weiler-simmerberg.de
mailto:info@weiler-simmerberg.de
http:www.stadtlindau.de


 

    

 

     

 

                

  

 

            

               

          

            
 

      
 

            

           

 
   

        

          

           

 

   

        

          

            

 

   

        

          

         

  

  

    

  

   

 

  
  

      

     

 

  

 

      

     

       

   

   

 
 

            

          

       
 

        

 

von 1. Bürgermeister Tobias Paintner 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

zunächst wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2022, viel Erfolg und vor allem, bleiben Sie 

gesund! 

Es ist mir sehr wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern des Marktes Weiler-Simmerberg mit Ellhofen im Aus-

tausch zu sein und ein offenes Ohr für all Ihre Anliegen zu haben. Aufgrund der aktuellen Situation und den 
Kontaktbeschränkungen ist dies leider nur eingeschränkt möglich. Deshalb möchte ich Ihnen neben der Bürger-

sprechstunde im Kolpinghaus in Weiler im Allgäu auch Telefon– und digitale Bürgersprechstunden anbieten. 

Machen Sie mit - Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch! 

Hiermit lade ich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu ein, an den Bürgersprechstunden teilzuneh-

men, um sich mit mir auszutauschen und Ihre Anliegen oder Anregungen vorzubringen. 

• Telefonbürgersprechstunde 

am Mittwoch, den 19.01.2022, 

zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, 
(pro Person jeweils 10 Minuten mit vorheriger Anmeldung) 

• Digitale Bürgersprechstunde 

am Dienstag, den 25.01.2022, 
zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, 

(offene Videokonferenz mit allen Interessierten mit vorheriger Anmeldung) 

• Bürgersprechstunde 

am Montag, den 14.02.2022, 
zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, 
(im Kolpinghaus in Weiler im Allgäu mit vorheriger Anmeldung) 

Wichtig! 

Diese Präsenzveranstaltung 

findet unter Vorbehalt der zum 

14.02.2022 geltenden Corona-

Bestimmungen statt! 

Anmeldung 

Alle interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich 

ab sofort telefonisch oder per E-Mail bei Frau Weixler 

(weixler@weiler-simmerberg.de oder 08387/391-11) 

anmelden. 

Bei Anmeldungen per E-Mail sollte neben Namen, 
Anschrift, Telefonnummer und Anliegen auch angege-

ben werden, ob Sie einen Telefontermin wünschen 

oder lieber an der digitalen Bürgersprechstunde teil-

nehmen möchten. 

Hinweis: 

Für die digitale Videokonferenz ist es wichtig, dass Sie über eine aktive Kamera und ein Mikrofon am Compu-

ter/Laptop verfügen. Die Zugangsdaten und weitere Informationen zum Ablauf der digitalen Bürgersprechstun-

de erhalten Sie dann bei der Anmeldung. 

Aktuelle Informationen zur Bürgersprechstunde entnehmen Sie bitte der gemeindlichen Homepage unter 

https://www.weiler-simmerberg.de/startseite. 

https://www.weiler-simmerberg.de/startseite
mailto:weixler@weiler-simmerberg.de


 

  

 

 

 

      

 

 

     

 

 

      

  

 

     

 

 

 
 

    

 

    

 

 
 

    

 

    

     

 

   

      

    
 

  

      

    
 

   

      

   
 

   

      

    

 

   

      

   

 
 

   

      

   

 
 

  

      

   

 
 

   

      

    

 

       

       

     

 

    

        

      

      

 

    

 

 

 
 

   

 

    

 

    

     

 

        

      

    

 

        

       

      

  

Verabschiedungen aus dem 

Dienst der Marktgemeinde 

von 1. Bürgermeister Tobias Paintner 

Der Markt Weiler-Simmerberg durfte folgende Mitar-

beiter in Ihren wohlverdienten Ruhestand entlassen: 

• Gebhard Wagner 

Renteneintritt zum 01.04.2020 nach 12 Jahren 

Zugehörigkeit beim Markt Weiler-Simmerberg. 

• Angelika Klimek 

Renteneintritt zum 01.09.2020 nach 33 Jahren 
Zugehörigkeit beim Markt Weiler-Simmerberg. 

• Dagmar Aschenbrenner 

Renteneintritt zum 01.10.2020 nach 30 Jahren 
Zugehörigkeit beim Markt Weiler-Simmerberg. 

• Antonius Wucher 

Renteneintritt zum 01.03.2021 nach 30 Jahren 
Zugehörigkeit beim Markt Weiler-Simmerberg. 

• Sigrid Beier 

Renteneintritt zum 01.08.2021 nach fast 35 Jah-

ren Zugehörigkeit beim Markt Weiler-

Simmerberg. 

• Siegfried Ihler 

Renteneintritt zum 01.08.2021 nach fast 32 Jah-

ren Zugehörigkeit beim Markt Weiler-

Simmerberg. 

• Monika Seltmann 

Renteneintritt zum 01.09.2021 nach fast 31 Jah-

ren Zugehörigkeit beim Markt Weiler-

Simmerberg. 

• Marion Seltmann 

Renteneintritt zum 01.09.2021 nach 30 Jahren 
Zugehörigkeit beim Markt Weiler-Simmerberg. 

Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen noch einmal 
ganz herzlich für die über Jahre und Jahrzehnte 
geleistete Arbeit für unsere Marktgemeinde! 

Wir wünschen allen ausgeschiedenen Mitarbeitern al-

les erdenklich Gute für Ihre Zeit nach Ihrem aktiven 
Arbeitsleben, vor allem aber viel Gesundheit und viele 

schöne Erlebnisse in der nun folgenden Zeit! 

Vergelt`s Gott für Alles! 

von Ulrike Wagner 

Eheschließungen 

20.11. Michael Gothe und Gundula Stöckeler, 
Simmerberg 

26.11. Wolfram Barth und Clara Flöß, 
Ertingen/Binzwangen 

10.12. Michael Reichart und Katharina Feuerle, 
Lindenberg im Allgäu 

11.12. Oliver Pletsch und Isabella Zinth, 
Weiler im Allgäu 

Sterbefälle 

15.11. Helene Zobel, Weiler im Allgäu 

01.12. Rudolf Rauschmayr, Simmerberg 

Weihnachten im Schuhkarton -

Liebe lässt sich einpacken 

von Ingrid Pichler 

„Am meisten schenkt, wer Freude schenkt“ 

Mutter Teresa hat treffend ausgedrückt, worin der 

wahre Kern der Freude liegt. 

Auch Sie haben in diesem Jahr Freude verschenkt. 
Durch Ihre Beteiligung sind wieder 103 Päckchen für 

bedürftige Kinder in Osteuropa zusammengekommen. 

Frau Evi Garcia, die schon seit vielen Jahren diese 

Aktion betreut, bedankt sich ganz herzlich bei allen-

Bürgern und Firmen die für die große Spendenbereit-

schaft. 



 

   

 

 

  

 

    

 

      

       

     

    

 

      

 

 

   

   

 

   

 

Haus für Kinder Simmerberg 

Waldkindergarten Weiler 

von Daniela Kranz 

Online-Infoabend des Westallgäuer Waldkindergar-

tens Weiler im Allgäu am 

Donnerstag, den 20.01.2022 um 19.30 Uhr. 

Wer dabei sein möchte, muss sich bitte bis zum 

14.01.22 per E-Mail angemeldet haben. Ca. 2 Tage 

vor dem Infoabend wird der Link verschickt, über den 
alle teilnehmen können. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und Ihr In-

teresse. 

 Waldkindergarten Weiler im Allgäu: 

 E-Mail: wkg.weiler@ hb-learning.de, Tel. 

0151/65480461 

http:hb-learning.de
http:14.01.22


 
 

      

    

  
 

         

              

         

      
 

   
 

   

  
 

         

        

     
 

      

           
 

    

       
 

     

       
 

     

          

         
 

            

   

           

            
 

             

            

              

              

   
 

    

  
 

              
 

 
 

         

                    

 
 

          
 

      

      

      

    

Anmeldetag 

für die gemeindlichen Kinderkrippen, Kindergärten und den Hort 
für das Kindergartenjahr 2022/2023 

(vom 01.09.2022 bis 31.08.2023) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
noch immer hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff und keiner weiß, wie sich die Situation entwickeln wird. 
Dennoch möchten wir Ihnen als Eltern/Erziehungsberechtigte die Möglichkeit geben, Ihr/e Kind/er persönlich 

bei einem Anmeldetag in einer unserer Kindertageseinrichtung anzumelden. 

Der Anmeldetag soll voraussichtlich 

am Samstag, den 12. Februar 2022 

stattfinden. 

Der Anmeldetag findet unter Vorbehalt der zum 12.02.2022 geltenden Corona-Bestimmungen statt. Sollte der 

Anmeldetag in dieser Form aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, so werden wir nochmals 

gesondert auf Sie zukommen. 

• Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu: 

Anmeldung von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Kindertagesstätte St. Blasius in Weiler im Allgäu. 

• Haus für Kinder Simmerberg: 

Anmeldung von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Haus für Kinder Simmerberg. 

• Haus für Kinder Ellhofen: 

Anmeldung von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Haus für Kinder Ellhofen. 

• Waldkindergarten Weiler im Allgäu: 

Anmeldung von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Bauwagen des Waldkindergartens in Weiler im Allgäu. Bei 

schlechter Witterung findet die Anmeldung im Sitzungssaal des Rathauses in Weiler im Allgäu statt. 

Um die Anmeldung schneller abwickeln zu können, bitten wir Sie höflich darum, vorab das entsprechende An-

meldeformular auf unserer Homepage unter: https://kitas-weiler-simmerberg-ellhofen.de/formulare-beitraege/ 

herunterladen, auszudrucken und Ihre persönliche Daten schon einmal einzutragen. Bringen Sie dieses Formu-

lar dann bitte mit zum Anmeldetag, um die Anmeldung noch gemeinsam durchsprechen zu können. 

Die Möglichkeit zur Anmeldung für die Krippen besteht für alle Kinder, welche zwischen dem 01.09.2022 und 
dem 31.08.2023 mindestens ein Jahr alt werden. Die Möglichkeit zur Anmeldung für die Kindergärten besteht 
für alle Kinder, welche zwischen dem 01.09.2022 und dem 31.08.2023 mindestens drei Jahre alt werden. Die 
Möglichkeit zur Anmeldung für den Hort besteht für alle Kinder, die im Jahr 2022 in die Grundschule nach Sim-

merberg gehen. 

Bitte beachten Sie, dass bei später eingehenden Anmeldungen Ihre Wünsche womöglich nicht be-

rücksichtigt werden können! 

Sollten Sie zum Anmeldezeitpunkt verhindert sein, melden Sie sich umgehend bei der jeweiligen Einrichtung. 

Zum Anmeldetermin bringen Sie bitte unbedingt folgende Unterlagen mit: 

• Kinder-Untersuchungsheft • Konto-Daten des/der Beitragszahlers/in 

• Impfpass • Bei alleinigem Sorgerecht: Bescheinigung des Jugendamtes 
• Personalausweis der Erziehungsberechtigten 

Bei Fragen sind die jeweiligen Einrichtungen wie folgt telefonisch erreichbar: 

 Kita St. Blasius Weiler im Allgäu (Krippe und Kindergarten): 08387/1376 

 Haus für Kinder Simmerberg (Kindergarten und Hort): 08387/2025 

 Haus für Kinder Ellhofen (Krippe und Kindergarten): 08384/613 

 Waldkindergarten Weiler im Allgäu (Kindergarten): 0151/65480461 

https://kitas-weiler-simmerberg-ellhofen.de/formulare-beitraege/
https://kitas-weiler-simmerberg-ellhofen.de/formulare-beitraege


 

   

 

     

  

 

     

    

     

 

     

     

      

      

  

 

  
 

  

 

     

    

     

      

 

   

      

      

       

    

 

       

      

       

          

   

   

        

    

      

     

      

     

 

    

   

     

    

  

    

 

 

  

    

  

 

    

 

 
 

  

    

     

    

     

     

     

     

     

   

     

    

     

      

     

       

     

     

    

      

    

     

       

     

 

 

   

 

 

    

  

  

   

  

 

 

    

 

    

   

 

   

      

von Ingrid Pichler 

Folgende Gegenstände wurden im gemeindlichen 
Fundamt abgegeben: 

• 1 BULLS Mountainbike 

• 1 CITYLINE Damenrad 

• 1 Schlüssel mit weißem Plastikanhänger 

Die Fundgegenstände können durch genaue Beschrei-

bung beim Fundamt während der allgemeinen Dienst-

stunden abgeholt werden. Bei weiteren Fragen, kön-

nen Sie sich gerne an Frau Pichler unter der Telefon-

nummer 08387/391-25 wenden. 

Räum- und Streupflicht 

von Christine Leuthe 

Der Markt Weiler-Simmerberg erinnert hiermit die 
Anlieger aller öffentlicher Straßen, Wege und Plätze 

an die nach der Winterdienstverordnung bestehende 
Räum- und Streupflicht. Diese finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.weiler-simmerberg.de; Rat-

haus & Bürgerservice/Ortsrecht. Nach dieser Verord-

nung ist auf Gehbahnen (Gehsteige bzw. Randstrei-

fen von 1 m Breite) innerhalb der geschlossenen 

Ortslage in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr der 
Schnee zu räumen. 

Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte sind die Gehbahnen 
mit Sand oder anderen geeigneten Mitteln, jedoch 
nicht mit ätzenden Stoffen zu bestreuen oder von Eis 

zu befreien. Ist kein Gehsteig vorhanden, so gilt ein 1 

Meter breiter Streifen entlang der Fahrbahn als Geh-

bahn für die Fußgänger. Diese Sicherungsmaßnah-

men sind bis 20.00 Uhr so lange zu wiederholen, wie 

es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesund-

heit, Eigentum und Besitz erforderlich ist. Der ge-

räumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind ne-

ben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 

nicht gefährdet oder erschwert wird. 

Die Ablagerung von Schnee aus privaten Flä-

chen ist auf dem eigenen Grundstück vorzuneh-

men. Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass es 
verboten ist, Schnee bzw. Räumgut auf öffentli-

chen Straßen bzw. Gehwegen zu lagern. Ab-

flussrinnen, Hydranten und Kanaleinläufe sind 
freizuhalten. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Verpflichtung 
der Anlieger bestehen bleibt, wenn der Markt Weiler-

Simmerberg die Anlieger bei der Räum- und Streuar-

beit unterstützt und bzw. oder Sie derartige Arbeiten 
auf Gehbahnen vom gemeindlichen Bauhof ausführen 

lassen. 

Um Schäden zu vermeiden, werden die Anlieger 

gebeten, niedrige gefährdete Zäune, Einfriedun-

gen oder Grundstücksgrenzen mit Schneestan-

gen sichtbar zu machen, die bei regionalen 

Händlern käuflich erworben werden können. 

Sollten Beschädigungen durch Räumfahrzeuge 

an Anliegergrundstücken auftreten, die nicht 
kenntlich gemacht wurden, haftet der Grund-

stücksbesitzer. 

Der Markt Weiler-Simmerberg versucht, auch in 

diesem Winter, aus Rücksicht gegenüber unse-

rer Natur, den Streusalzeinsatz so gering wie 
möglich zu halten. 

Wir bitten daher um vermehrte Aufmerksamkeit 

und Vorsicht und danken für Ihren Einsatz. 

Mit Beschluss des Marktgemeinderates Weiler-

Simmerberg vom 13.12.2021 erlässt der Markt Weiler 

-Simmerberg folgende 

Richtlinie für die Bezuschussung 

von privaten Baumaßnahmen 

denkmalgeschützter Bauten 

Im Gemeindegebiet des Marktes Weiler-Simmerberg 

befinden sich eine Vielzahl denkmalgeschützter Bau-

ten, welche in der Denkmalliste des Bayerischen Lan-

desamts für Denkmalpflege erfasst sind. Bei Baumaß-

nahmen müssen neben den allgemeinen baurechtli-

chen Bestimmungen auch die Regelungen des Denk-

malschutzes beachtet werden. Dies führt in der Praxis 

in der Regel zu nicht unerheblichen denkmalpflegeri-

schen Mehraufwendungen. Der Bezirk Schwaben hat 
daher eine Richtlinie zur Förderung der Denkmalpfle-

ge veröffentlicht. Nach dieser Richtlinie können anfal-

lende Kosten für den denkmalpflegerischen Mehrauf-

wand durch den Bezirk unter der Voraussetzung bezu-

schusst werden, dass zugleich eine angemessene fi-

nanzielle Beteiligung durch den zuständigen Landkreis 

und die örtlich zuständige Kommune erfolgt. Inhalt 
dieser Richtlinie sind Regelungen, anhand derer der 

Markt Weiler-Simmerberg private Baumaßnahmen an 
denkmalgeschützten Bauten bezuschusst. 

http://www.weiler-simmerberg.de


  

      

    

    

   

      

       

     

   

  

      

    

     

 
 

   

    

    
 

   

 

       

     

    

      

     

     

   

    

     

  

  

     

     

     

     

  

   

    

   

    

  

      
 

   

     

     

     

   

    

       

    

    

   

  

  
 

 

   

    

     

   

       

     

    

    

   

     

   

  
 

  

    

   

    

 

       

    

  

    

 

     

     

 

    

  

   

   
 

  

      

    

      

   

    

     

      

  

   

  

  
 

     

      

     

    

    

    

   

    

 
 

  

       
 

  

  

1. Allgemeines 
1.1. Der Markt Weiler-Simmerberg gewährt im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel Zuschüsse zu Baumaßnahmen an 
denkmalgeschützten Bauten. 

1.2. Es wird jährlich ein Betrag von höchstens 

5.000 € zur Verfügung gestellt. Eine hiervon 
abweichende Regelung ist durch Beschluss 
des Marktgemeinderates in Ausnahmefällen 

möglich. 
1.3. Bei der Zuschussgewährung handelt es sich 

um eine freiwillige Leistung des Marktes Wei-

ler-Simmerberg, auf die kein Rechtsanspruch 
besteht. 

2. Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden Baumaßnahmen an denkmalge-

schützten Bauten im Markt Weiler-Simmerberg. 

3. Voraussetzungen zur Förderung, Widerrufsvorbe-

halt 

3.1. Die Bezuschussung durch den Markt Weiler-

Simmerberg setzt voraus, dass die Baumaß-

nahme eine Förderzusage des Bezirk Schwa-

ben erhält oder eine Förderzusage durch den 

Bezirk in Aussicht gestellt wird. 
3.2. Eine vom Markt Weiler-Simmerberg zugesag-

te oder bereits ausbezahlte Bezuschussung 

entfällt rückwirkend, wenn vom Bezirk Schwa-

ben keine Bezuschussung gemäß Ziffer 3.1. 
erfolgt oder diese gegebenenfalls widerrufen 

wird (Widerrufsvorbehalt). 
3.3. Gefördert werden ausschließlich Baumaßnah-

men, die durch private Träger durchgeführt 
werden. Demgemäß erfolgt keine Förderung 

nach dieser Richtlinie an juristische Personen 
oder für Baumaßnahmen an denkmalge-

schützten Sakralbauten im Markt Weiler-

Simmerberg, für die der Markt bereits nach 
anderen Rechtsgrundlagen oder vertraglichen 
Regelungen zur Leistung von Zuschüssen ver-

pflichtet ist. 
3.4. Eigenleistungen werden nicht bezuschusst. 

4. Wiederholte Förderung 
Für Bauten, an denen sich der Markt Weiler-

Simmerberg im Rahmen dieser Richtlinie an den 

Mehraufwendungen bei Baumaßnahmen, die durch 
Vorgaben des Denkmalschutzes entstanden sind, 
mit einem Zuschuss beteiligt hat, können frühes-

tens nach Ablauf von fünf Jahren hinsichtlich neuer 

Baumaßnahmen im Rahmen der dann geltenden 
Zuschussrichtlinien erneut bezuschusst werden. 
Für die Berechnung des Fristbeginns ist der Aus-

zahlungszeitpunkt des vorangegangenen Zuschus-

ses maßgeblich. 

5. Zuschussgrundlage, Förderhöhe 
Nach dieser Richtlinie förderfähige Baumaßnahmen 

werden vom Markt Weiler-Simmerberg mit fünf 
Prozent der zuschussfähigen Kosten, höchstens 

jedoch mit 1.000 € bezuschusst. Die Berechnung 

der Fördersumme erfolgt durch Aufrundung auf 
den nächsten vollen Eurobetrag. 
Zuschussfähige Kosten sind die denkmalpflegeri-

schen Mehraufwendungen oder die substanzerhal-

tenden Kosten, die beim Bezirk Schwaben als Kos-

tengrundlage für dessen Förderzusage herangezo-

gen werden. 

6. Antragstellung 
6.1 Zuschussanträge vom Träger der privaten 

Baumaßnahme sind vor Beginn der Maßnah-

me beim Markt Weiler-Simmerberg schriftlich 
einzureichen. 

6.2 Sofern sich dies nicht bereits aus den beim 
Bezirk Schwaben einzureichenden und dem 

Zuschussantrag als Anlage beizufügenden 
Unterlagen ergibt, sind dem Zuschussantrag 

beizufügen 
- Pläne über die beabsichtigte Baumaßnahme, 
- Nachweise über die Kosten mit Darstellung 

des denkmalpflegerischen Mehraufwandes 

bzw. der substanzerhaltenden Kosten mit 
Bestätigung der Denkmalschutzbehörde, 

- Finanzierungsplan mit Nachweis der gesi-

cherten Gesamtfinanzierung. 

7. Auszahlung 
7.1 Die Auszahlung der Bezuschussung erfolgt 

nach Abschluss der förderfähigen Maßnahme. 
7.2 Die Auszahlung ist unter Vorlage eines Kos-

tennachweises in Form von Rechnungen 
schriftlich zu beantragen. 

7.3 Der Markt Weiler-Simmerberg kann zulassen, 

dass in geeigneten Fällen die dem Bezirk 
Schwaben vorzulegenden Abrechnungsunter-

lagen auch als Grundlage der Zuschussab-

rechnung des Marktes Weiler-Simmerberg 
dienen. 

8. Kürzung des Zuschusses, Widerruf der Bewilligung 
8.1 Der Zuschuss wird anteilsmäßig gekürzt, 

wenn sich nach der Bewilligung die veran-

schlagten förderfähigen Gesamtkosten für die 
Maßnahme verringern und dies Auswirkungen 
auf die Höhe des Zuschusses hat. 

8.2 Zuschussbewilligungen des Marktes Weiler-

Simmerberg stehen unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs. 

9. Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

Weiler-Simmerberg, 13.12.2021 
Tobias Paintner, Erster Bürgermeister 



 

   

  

 
 

   
 

    

     

    

 

    

   

   

   

      

    

      

     

       

     

    

     

 

        

   

     

       

    

  

   

 

  

 

 
 

       

       

      

     

      

         

        

      

      

  
 

     

    

  

 

 

   

 

 

   

 

        

      

    

       

     

    

     

    

    

  

  

  

 

    

     

     

    

    

     

    

      

      

    

 

 

      

        

      

     

      

     

       

    

   

 

      

    

      

     

     

      

      

   

 

    

      

   

     

 

 

Erweitertes Bürgerangebot beim 

Markt Weiler-Simmerberg - Eh-

renamt Versichertenberater der 

Deutschen Rentenversicherung 

Bund 

von Hans-Peter Imgrund 

Mein Name ist Hans-Peter 
Imgrund. Ich bin bei Fragen 
und Anträgen rund um das 

Thema "Gesetzliche Renten-

versicherung" für Sie da. Mit 
Ausnahme von Landwirten 

kann ich alle Versicherten-

gruppen betreuen. Im Rah-

men dieses Ehrenamtes helfe ich den Versicherten im 
Landkreis Lindau bereits seit 15 Jahren. Als Simmer-

berger möchte ich auch den Bürgern/-innen in der 

Gemeinde Weiler-Simmerberg mit Ellhofen gerne zur 

Verfügung stehen. Ich helfe Ihnen bei Kontenklärung 

oder bei der Rentenantragstellung. Auch Fragen zu 
Versicherungszeiten, Hinzuverdienst und Grundrente 
beantworte ich Ihnen gerne. 

Gerne berate ich Sie vor Ort in Weiler im Allgäu 
(Tourist-Information) oder in Simmerberg (Turnhalle/ 

Leseraum). Bitte vereinbaren Sie vorab einen Bera-

tungstermin und nennen Sie Ihr Anliegen. Ich stehe 
Ihnen für Beratungsgespräche jeweils am ersten 
Montag des Monats zur Verfügung. 

Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 
0162/5354239. 

Zensus: Interviewer gesucht 

vom Landratsamt Lindau 

2022 findet in Deutschland der Zensus – auch be-

kannt als Volkszählung – statt. Für die Befragungen 

von Haushalten und an Wohnheimen suchen wir ak-

tuell Interviewerinnen und Interviewer. Ihre ehren-

amtliche Tätigkeit erstreckt sich über wenige Wochen 

und startet Anfang Mai 2022. Sie können sich – ab-

gesehen von wenigen Regelungen – Ihre Zeit frei 
einteilen und werden wohnortnah eingesetzt. Für Ihre 

Tätigkeit erhalten Sie eine attraktive, steuerfreie Auf-

wandsentschädigung. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtli-

chen ZENSUS-Erhebungsstelle Landkreis Lindau 
Tel.: 08382/270209, 
E-Mail: Zensus@landkreis-lindau.de 
www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft-

Soziales/Der-Zensus-2022.de 

Dezentraler Wohnraum für 

Flüchtlinge 

von Landrat Elmar Stegmann 

Seit einigen Wochen - nicht zuletzt durch die politi-

schen Geschehnisse in Afghanistan - ist wieder ein 
stärkerer Zulauf Asylsuchender in Deutschland zu 
verzeichnen. Auch das Jahr 2022 wird von weiterhin 
steigenden Flüchtlingszahlen geprägt sein. Die Asyl-

suchenden werden innerhalb Deutschlands nach dem 

sogenannten „Königsteiner Schlüssel" auf die Bundes-

länder verteilt, innerhalb Bayerns gelten die Vertei-

lungsquoten der Bayerischen DVAsyl (Verordnung zur 

Durchführung des Asylgesetzes, des Asylbewerber-

leistungsgesetzes des Aufnahmegesetzes und des § 

12a des Aufenthaltsgesetzes). 

Über diese Verteilungsquoten müssen auch wir unse-

ren Beitrag zur Unterbringung von Flüchtlingen leis-

ten. Aufgrund der steigenden Zahlen werden im 

Landkreis Lindau wieder neue Unterkünfte gebraucht, 
um die zugewiesenen Flüchtlinge angemessen unter-

bringen zu können. Wir bauen hier wieder auf das 

System der dezentralen Unterbringung, das schon ab 
2015 erfolgreich war. Damit diese kleinteilige und 

gerechte Unterbringung gelingen kann, brauchen wir 
wieder die Unterstützung jeder einzelnen Gemeinde 
im Landkreis. 

Seitens der Regierung von Schwaben haben wir die 
Information erhalten, dass sich noch in diesem Jahr 

die Anzahl der Zuweisungen erhöhen wird. Aufgrund 
des steigenden Unterbringungsdrucks ist auch von 
Seiten der Regierung von Schwaben die Neuanmie-

tung von Unterkünften ausdrücklich gefordert. Im 

Gegensatz zu früheren Jahren sollen sich die Mietprei-

se jedoch im Wesentlichen an einer ortsüblichen Mie-

te orientieren. 

Die steigende Zahl Asylsuchender fordert auch die 
ehrenamtlichen Helfer im Landkreis heraus. Diese 

unterstützen bereits seit Jahren mit viel Engagement 
die Asylsuchenden nach deren Ankunft hier im Land-

kreis. Um die ehrenamtlichen Helfer mit den kom-

menden Zuweisungen durch die Regierung von 
Schwaben nicht zu überfordern, werden weitere frei-

willige Helfer gesucht. 

Ansprechpartner für die Anmietung von geeigneten 
Objekten und für das Ehrenamt ist die Leiterin des 

Geschäftsbereichs Jugend, Soziales und Migration 
beim Landratsamt Lindau, Frau Carina Seiler (Tel. 
0838277270-150, E-Mail: carina.seiler@landkreis-

lindau.de). 

http:lindau.de
mailto:carina.seiler@landkreis
http:Soziales/Der-Zensus-2022.de
www.landkreis-lindau.de/Gesellschaft
mailto:Zensus@landkreis-lindau.de


  

   

  
 

    

  

 

     

   

        

  

      

      

      

    

    

        

       

     

   

 

    

      

      

   

  

      

  

      

     

  

    

   

    

      

     

       

     

    

  

 

   

    

    

     

    

   

      

   

 

    

     

         

       

  

 
 

   

  

 

 

    

   

  

 

   

   

  

      

 

  

  

 

 

     

    

   

     

    

      

      

    
 

     

      

      

       

    

  

   

 
 

   

 

       

     

   

 

  

     

   

       

   

   

     

Verein Regionalentwicklung We-

stallgäu-Bayerischer Bodensee 

setzt Grundstein für neue Förder-

periode 

von Regionalentwicklung Westallgäu - Bayeri-

scher Bodensee e.V. 

„Bürger gestalten ihre Heimat“ – das ist das Motto 
des europäischen Förderprogramms LEADER, das seit 

2003 in der Region besteht und durch die Lokale Akti-

onsgruppe Regionalentwicklung Westallgäu-

Bayerischer Bodensee e.V. vor Ort betreut wird. Um 
als Region auch in der neuen Förderperiode ab 2023 

wieder teilnehmen zu können, organisiert die Lokale 
Aktionsgruppe derzeit einen umfassenden Beteili-

gungsprozess mit Mitgliedern, Kommunen und Bür-

ger/innen. Dabei soll zum einen die Arbeit der letzten 
Jahre evaluiert werden sowie zum anderen zukünftige 
Themen für eine lokale Entwicklungsstrategie erarbei-

tet werden. 

Ein vor kurzem digital durchgeführter Bilanzworkshop 

und eine Online-Umfrage setzen den Grundstein hier-

für. In kurzweiligen und interaktiven Formaten evalu-

ierten die verschiedenen Teilnehmer aus Bürgermeis-

tern, Projektträgern, Entscheidungsgremiums-

Mitgliedern und Vereinsmitgliedern die Stärken und 
Schwächen des LEADER-Gebietes (Landkreis Lindau 
und Markt Oberstaufen), beleuchteten die in der ab-

gelaufenen Förderperiode umgesetzten Projekte jedes 
Entwicklungszieles und tauschten Verbesserungsmög-

lichkeiten in der Struktur und Organisation des LEA-

DER-Prozesses aus. Die Agentur Planwerk Stadtent-

wicklung ist seitens der Lokalen Aktionsgruppe beauf-

tragt, die Evaluierung und Fortschreibung der Lokalen 
Entwicklungsstrategie für die neue Förderperiode 

2023-2027 zu leiten und moderiert die interaktiven 
Formate der Veranstaltungen mit Leichtigkeit, sodass 
selbst technisch wenig Versierte mühelos eingebun-

den werden. 

Sowohl die Ergebnisse des Bilanzworkshops als auch 

der vorab durchgeführten Online-Umfrage werden in 
einem Evaluierungsbericht zusammengetragen und 
im Februar 2022 veröffentlicht. Weitere Bausteine des 

Beteiligungsprozesses und damit für die Bewerbung 
beim EU-geförderten Programm LEADER sind diverse 

Workshops und Gruppenarbeiten, die im neuen Jahr 
umgesetzt werden. 

Als nächstes lädt die LAG alle Mitglieder und interes-

sierte Bürger/innen zur Regionalkonferenz am 

18.01.2022 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr ein, die 
auf Grund der derzeitigen Lage online stattfindet. 

Unter dem übergeordneten Thema Resilienz werden 
in verschiedenen interaktiven Formaten die themati-

schen Chancen und Risiken des LAG-Gebietes erar-

beitet sowie die Entwicklungs- und Handlungsziele, 
die es für die neue Förderperiode 2023-2027 festzu-

legen gilt, diskutiert. 

Interessierte Bürger/innen sind herzlich eingeladen, 
an der Regionalkonferenz teilzunehmen und mit ihren 

Ideen und Anregungen die zukünftige Entwicklung 
der Region mit zu gestalten. Die LAG bittet um An-

meldung bis 10.01.2022 unter info@wbf-mbh.de 

oder Tel. 08382/270550. 

Heimat und den Dialekt fördern -

Huimat-Quartett Westallgäu-

Lindau 

von Simon Gehring, 1. Vorsitzender des mund-

ART Allgäu e.V. 

Das „Huimat-Quartett Westall-

gäu - Lindau“ ist ein besonde-

res Kartenspiel, um die Heimat 
besser kennenzulernen. Den 
„Kartlern“ werden Informatio-

nen wie Einwohnerzahl, Grün-

dungsjahr, Anzahl der Vereine, 
Gästeübernachtungen, Fläche 

etc. von den 19 Städten und 
Gemeinden aus dem Landkreis 

Lindau auf unterhaltsame Wei-

se näher gebracht. 

Erhältlich ist das Quartettspiel bei Förderverein 
mundART Allgäu unter www.mundart-allgaeu.de. 

Neuer Qualifizierungskurs für die 

Kindertagespflege 2022 

vom Kinderschutzbund Lindenberg 

Haben Sie Freude am Umgang mit Kindern? Möchten 
Sie flexibel arbeiten? Dann wäre die Tätigkeit als Ta-

gesmutter genau das Richtige für Sie! 

Tagesmütter betreuen überwiegend Kinder im Alter 

unter drei Jahren, aber auch Kindergartenkinder 
(ergänzend zur Kita) und Grundschulkinder. Voraus-

setzung für die Tätigkeit in der Kindertagespflege ist 

ein Qualifizierungskurs oder eine bereits vorhandene 
Ausbildung im pädagogischen Bereich. Für Fachperso-

nal wird der Kurs partiell angeboten. 

https://wbf-mbh.de/aktuelles/termine/
mailto:info@wbf-mbh.de
http:www.mundart-allgaeu.de


 

  

    

 
 

   

 

    

      

    

     

 

     

     

      

 

  

      

      

     

      

            
 

     

     

     

    

    

 

    
 

   

  

    

     

   

 

   

 

 

      

  

 

      

    

     

   

    

 

  

  

 

 
 

   

 

     

      

   

 

    

    

      

 

      

       

    

       

        

      

      

    

      

    

 

   

    

      

      

    

       

        

 

      

    

     

       

     

    

    

    

  

 

    

Der Kurs findet jährlich statt. Er setzt sich über das 

Jahr verteilt zusammen aus sechs Blöcken mit Wo-

chenendunterricht (alle zwei Monate, Freitag und 
Samstag), Workshops, Fachvorträgen sowie einem 
erste Hilfe Kurs am Kind. 

Die Themen sind unter anderen 

• Gesetzliche Grundlagen 

• Kommunikation 

• Bindung und Eingewöhnung 

• Bildung und Förderung allgemein 

• Entwicklung des Kleinkindes, Sprachentwick-

lung 

• Erziehungspartnerschaft oder auch Medien-

kompetenz 

Zum Abschluss wird von den Teilnehmerinnen ein 
Betreuungskonzept erstellt. 

Im Januar 2022 startet ein neuer Kurs. Interessierte 
Personen erhalten unverbindlich weitere Informatio-

nen bei der Fachberatung Kindertagespflege Beate 
Baumann/Heike Schemmel, Kinderschutzbund, Blu-

menstraße 2, 88161 Lindenberg 

E-Mail: kindertagespflege-lindenberg@t-online.de 
Tel. 0172/77295096 

Kolpinghaus Weiler im Allgäu: 

Betrieb und Veranstaltungsbu-

chung ab 01.01.2022 über die 

Gemeinde 

von Sebastian Koch 

Der Markt Weiler-Simmerberg bedankt sich beim Kol-

pinghaus e. V. für die langjährige Bereitstellung und 
herzliche Bewirtung des Kolpinghauses in Weiler im 

Allgäu über viele Jahre hinweg. 

Ab dem 01.01.2022 läuft der Betrieb des Kolpinghau-

ses über die Gemeinde. Wenn Sie sich für Räumlich-

keiten im Kolpinghaus interessieren, so können Sie 
diese per E-Mail unter kolpinghaus@weiler-

simmerberg.de oder telefonisch unter Tel.: 

08387/39150 anfragen und buchen. Hier erfahren Sie 
auch weitere Details zu den Konditionen. Die Räum-

lichkeiten des Kolpinghauses können für eine Vielzahl 

von Veranstaltungen gebucht werden, z. B. Veran-

staltungen der Pfarrei, Vereins- oder Privatveranstal-

tungen. Um eine Planung zu vereinfachen, gibt es 

den Belegungsplan des Kolpinghauses auch online 

zur Einsicht. Hier können Sie im Vorfeld bequem 
nachsehen, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist. Den 
Belegungsplan finden Sie auf unserer Homepage un-

ter www.weiler-simmerberg.de und dann unter den 
Reitern „Unsere Gemeinde“, „Einrichtungen“ sowie 
„Kolpinghaus“ – hier ist der Link zum Belegungsplan 
hinterlegt. 

Wir freuen uns über Ihre Anfragen. 

Neue Schnell-Ladestation auf 

dem Dorfplatz Simmerberg 

von Sebastian Koch 

Der Markt Weiler-Simmerberg hat auf dem Dorfplatz 

in Simmerberg die erste öffentliche Schnell-Ladesäule 
im Gemeindegebiet umgesetzt. 

Als Partner wurde hierfür die Firma Praeg als Ener-

giedienstleister aus Kempten gefunden, welche die 
Säule finanziert hat und nun betreibt. 

Der Standort auf dem Dorfplatz in Simmerberg ist 
durch die unmittelbare Nähe zu Bäcker, Metzger und 
Gastronomie sowie auch zur Alpenstraße prädesti-

niert und bietet schnelles Laden in kurzen Zeiträu-

men. Die Säule ist mit allen gängigen Karten kompa-

tibel und bietet neben einem Schnell-Ladeplatz auch 

noch einen Normal-Ladepunkt. Somit wächst das An-

gebot im Gemeindegebiet weiter, welches vor zwei 
Jahren mit den beiden Normal-Ladepunkten am 
Hausbach seinen Beginn nahm. 

Zudem wurde auch das Ladeangebot für E-Bikes an-

gegangen. Ebenfalls auf dem Dorfplatz in Simmer-

berg, an der Seite des öffentlichen WCs befindet sich 
seit Neuestem eine Ladestation mit 4 Ladepunkten 
für E-Bikes. Der Dorfplatz liegt direkt am Radwege-

netz mit regionalen und überregionalen Routen und 
bietet bei Pausen die Möglichkeit den Akku wieder 
aufzuladen. 

http://www.weiler-simmerberg.de
http:simmerberg.de
mailto:kindertagespflege-lindenberg@t-online.de


 

 

 

  

 
 

   
 

     

    

     

     

    

      

          

 

      

     

    

     

      

       

     

   

       

        

    

      

     

        

      

     

     

   

       

      

       

      

     

 

     

      

     

     

      

 
 

   
 

    

     

 

       

       

       

 

  

 

    

       

      

 

   

    

 

   

  
 

      

       

     

       

 
 

   
 

       

      

    

 

 

      

   

    

   

 

  

   

     

Gemeinde leiht Spurgerät zur Loi-

penpflege 

von Sebastian Koch 

Der Markt Weiler-Simmerberg hat die finale Entschei-

dung über die Anschaffung eines Spurgerätes auf 

kommendes Jahr verschoben. Diesen Winter wird mit 
einem Leihgerät gearbeitet, welches die beiden Loi-

pengebiete Simmerberg/Ellhofen sowie Weiler betreut. 
Das Spurgerät, ein Pistenbully 100, wurde am Freitag, 

den 10.12.21 geliefert und ist seit dem im Einsatz. 

Das Loipennetz zwischen Simmerberg und Ellhofen ist 
fast unverändert geblieben, es wurde sogar noch der 

Winterwanderweg von der Wassertretstelle in Rich-

tung Osterholz bis Ortsende erweitert. Nur die Rieder-

Loipe ist für die Langläufer nun weggefallen. In Weiler 

wird die Freibadloipe regelmäßig gespurt, wenn die 

Voraussetzungen stimmen, kommt auch die Ellhofer-

Moos-Loipe hinzu. 

Erst wenn die bisher genannten Loipen in gutem Zu-

stand sind, kann eventuell noch die Loipe Manklitz 
präpariert werden, welche aufgrund des Neubauge-

biets in Böserscheidegg nun aber keine Anbindung in 

Richtung Scheidegg mehr hat. Ebenfalls nicht mehr 
gespurt wird die Loipe in Obertrogen, da ein Transport 
des Spurgeräts nicht mehr möglich ist. In Weiler wird, 

wie im vergangenen Winter auch, ein Winterwander-

weg hinaus ins Stockerbühl gepflegt. Dieser soll das 
Angebot für Winterwanderer auch in Weiler verbes-

sern und Konflikte von Wanderern und Langläufern 
auf den Loipen reduzieren. Zusätzlich werden separa-

te Schilder noch einmal darauf hinweisen, die Loipen 

nicht als Winterwanderwege zu nutzen, da sonst eine 
Verletzungsgefahr für die Langläufer bestehen kann. 

Wir freuen uns auf Ihr Verständnis und wüschen allen 
ein gutes Miteinander. Durch den frühen Schnee hat-

ten wir diesen Winter bisher ja schon Glück und daher 

freuen wir uns mit allen Langläufern und Winterwan-

derern auf eine weitere schöne Winterzeit. 

Neue Fahrpläne 

von Tanja Wolfbauer 

Mit dem Fahrplanwechsel am 12.12.2021 stehen grö-

ßere Neuerungen für die Regionalbus-Linien 

11 (Scheidegg–Lindenberg–Röthenbach), 
12 (Scheidegg–Weiler–Röthenbach) und 

13 (Hergatz–Heimenkirch–Lindenberg) 

bevor. 

Fahrgäste erhalten den extra aufgelegten Fahrplan-

Flyer, der über die Änderungen auf diesen Linien in-

formiert, bei uns in der Tourist-Information Weiler-

Simmerberg. 

An alle Vereine 

von Tanja Wolfbauer 

Auch wenn es in der aktuellen Situation noch etwas 
weit entfernt scheint, so wird das Jahr 2022 hoffent-

lich wieder mit mehr Veranstaltungen durchstarten 
können. 

Daher bitten wir Sie, alle schon geplanten Termine 
inklusive Kurzbeschreibungen an info@weiler-

tourismus.de zu senden, sodass wir alles im Veran-

staltungskalender sammeln können. 

Vielen Dank! 

Freitag, 31.12.2021 

16.00 Uhr, Jahresabschlussmesse in der Pfarr-

kirche St. Blasius in Weiler im Allgäu 

Samstag, 01.01.2022 

15.00 Uhr, Neujahrsgang in der Auferstehungs-

kirche Scheidegg 

Die evangelische Kirche lädt zu einem kleinen Pilger-

gang ins neue Jahr ein. Treffpunkt ist an der ev. Auf-

erstehungskirche. Der Gang dauert etwa eine Stunde 
mit Impulsen, Liedern und in der Gemeinschaft. 

Sonntag, 02.01.2022 

9.00 Uhr, Heilige Messe mit Aussendung der 
Sternsinger in der Pfarrkirche St. Josef in Sim-

merberg 

mailto:info@weiler-tourismus.de
mailto:info@weiler-tourismus.de
http:10.12.21


 

   

  

   

    

 

 

   

      

 

 

    

    

 

 

  

  

 

   

  

 

 

   

  

   

 

 

      

     

      

   

 

     

      

   

  

     

    

 

   

     

  

 

     

 

 

  
 

  

  

 

 
 

    

    

     

     

     

   

      

   
 

 

 
 

    

  

      

     

        

    

   
 

 

  

 

10.30 Uhr, Familiengottesdienst mit Kinderseg-

nung und Aussendung der Sternsinger in der 

Pfarrkirche St. Blasius in Weiler im Allgäu 

10.30 Uhr, Heilige Messe mit Aussendung der 

Sternsinger in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Ellhofen 

Donnerstag, 06.01.2022 

9.00 Uhr, Heilige Messe mit Empfang der Stern-

singer in der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler im 

Allgäu 

9.00 Uhr, Heilige Messe mit Empfang der Stern-

singer in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in 
Ellhofen 

10.30 Uhr, Heilige Messe mit Empfang der 

Sternsinger in der Pfarrkirche St. Josef in Sim-

merberg 

Freitag, 14.01.2022 

19.30 Uhr, Taizé-Gottesdienst in der Auferste-

hungskirche Scheidegg 

Sonntag, 16.01.2022 

10.15 Uhr, Gottesdienst in der Auferstehungs-

kirche Scheidegg 

Sonntag, 23.01.2022 

9.00 Uhr, Gottesdienst in der Kreuzkirche in 
Weiler im Allgäu 

Sonntag, 30.01.2022 

10.15 Uhr, Gottesdienst in der Auferstehungs-

kirche Scheidegg 

von Tanja Wolfbauer 

Donnerstag 
9.30 Uhr bis 11.00 Uhr, Krabbelgruppe Mausezahn, 
evangelische Kirche in Weiler im Allgäu, Bianca Waß-

mudt, Tel. 08387/5211101. Bitte mit Voranmeldung 
und Einhaltung der 3G-Regel. 

Aufgrund den Corona Bestimmungen können die ak-

tuellen Sportgruppen, welche stattfinden, im Internet 
unter www.svweiler.de nachgelesen werden. 

Freitag 
08.00 Uhr bis 12.30 Uhr Wochenmarkt, Kirchplatz 

Weiler im Allgäu 

Wichtig! 

Alle angekündigten Veranstaltungen finden un-

ter Vorbehalt statt! 

Was beinhaltet der Rathausbote 
und was darf aufgenommen erden? 

Der Rathausbote ist das amtliche Mitteilungsblatt des 

Marktes Weiler-Simmerberg. Neben den amtlichen 

Mitteilungen enthält es zahlreiche Informationen und 
Berichte zu aktuellen Ereignissen und Veranstaltun-

gen. Das Mitteilungsblatt wird allen Haushaltungen 

mindestens einmal monatlich kostenlos zugestellt. 
Private und gewerbliche Anzeigen / Berichte werden 
nicht aufgenommen. 

Redaktionsschluss für den Rathaus-

boten 

Für den Rathausboten, der am 04.02.2022 erscheint, 
ist der Redaktionsschluss der 17.01.2022. Wir 

möchten Sie bitten, alle Infos und Termine bis zum 

o.g. Datum an weixler@weiler-simmerberg.de zu 
senden. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne 
bei Frau Weixler unter der Tel. 08387/391-11 mel-

den. 

Wichtiger Hinweis: 

Alle Veranstaltungstermine müssen der Tourist-

Information unter info@weiler-tourismus.de ge-

meldet werden! 

http://www.svweiler.de
mailto:medjimorec@weiler-simmerberg.de
mailto:info@weiler-tourismus.de

